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2. Völkerrechtliche Verträge — Verträge der Gemeinschaft — Unmittelbare Wirkung — 
Voraussetzungen — Artikel 45 Absatz 3 des Assoziierungsabkommens Gemein
schaften/Tschechische Republik 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik, Artikel 45 Absatz 3 
und 59 Absatz 1) 

3. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen — Me-
derlassungsrecht — Einreise- und Aufenthaltsrecht als Voraussetzung — Schranken 
der Ausübung dieser Rechte 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen, Artikel 44 Absatz 3 und 58 Ab
satz 1) 

4. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische 
Republik — Niederlassungsrecht — Einreise- und Aufenthaltsrecht als Voraus
setzung — Schranken der Ausübung dieser Rechte 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik; Artikel 45 Absatz 3 
und 59 Absatz 1) 

5. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen — Nie-
derlassungsrecht — Einreise- und Aufenthaltsrecht als Voraussetzung — Schranken 
der Ausübung dieser Rechte — Nationale Regelung vorheriger Kontrolle, die die Er
teilung einer Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung von materiellen Voraussetzungen 
abhängig macht — Zulässigkeit 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen, Artikel 44 Absatz 3 und 58 Ab
satz 1) 

6. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische 
Republik — Niederlassungsrecht — Einreise- und Aufenthaltsrecht als Voraus
setzung — Schranken der Ausübung dieser Rechte — Nationale Regelung vorheriger 
Kontrolle, die die Erteilung einer Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung von mate
riellen Voraussetzungen abhängig macht — Zulässigkeit 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik, Artikel 45 Absatz 3 
und 59 Absatz 1) 

7. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen — Nie
derlassungsrecht — Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" — Gleiche Bedeutung 
und Tragweite wie der Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" in Artikel 52 EG-
Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 43 EG) 
(EG-Vertrag, Artikel 52 EG-Vertrag [nach Änderung jetzt Artikel 43 EG]; Assoziie
rungsabkommen Gemeinschaften/Polen, Artikel 44 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i) 
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8. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische 
Republik — Niederlassungsrecht — Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" — 
Gleiche Bedeutung und Tragweite wie der Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" in 
Artikel 52 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 43 EG) 
(EG-Vertrag, Artikel 52 EG-Vertrag [nach Änderung jetzt Artikel 43 EG]; Assoziie
rungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik, Artikel 45 Absatz 4 Buch
stabe a Ziffer i) 

9. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen — Nie
derlassungsrecht — Ausnahmen — Gründe der öffentlichen Ordnung — Kriterien 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen, Artikel 53) 

10. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische 
Republik — Niederlassungsrecht — Ausnahmen — Gründe der öffentlichen Ord
nung — Kriterien 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik, Artikel 54) 

11. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen — Nie
derlassungsrecht — Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" — Prostitution — 
Einbeziehung — Voraussetzungen — Beurteilung durch das nationale Gericht 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Polen, Artikel 44) 

12. Völkerrechtliche Verträge — Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische 
Republik — Niederlassungsrecht — Begriff „selbständige Erwerbstätigkeiten" — 
Prostitution — Einbeziehung — Voraussetzungen — Beurteilung durch das nationale 
Gericht 
(Assoziierungsabkommen Gemeinschaften/Tschechische Republik, Artikel 45) 

1. Artikel 44 Absatz 3 des Assoziierungs
abkommens Gemeinschaften/Polen, 
der den Mitgliedstaaten verbietet, pol
nische Staatsangehörige aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit bei der Nieder
lassung diskriminierend zu behandeln, 
stellt für den Geltungsbereich dieses 
Abkommens einen klaren und unbe
dingten Grundsatz auf, der vom natio
nalen Gericht angewandt werden und 
deshalb die Rechtslage von Privaten 
regeln kann. Die unmittelbare Wir
kung, die dieser Bestimmung somit 
zukommt, bedeutet, dass polnische 
Staatsangehörige, die sie für sich in 
Anspruch nehmen, das Recht haben, 
sich vor den Gerichten des Aufnahme

mitgliedstaats auf sie zu berufen, auch 
wenn dieser Mitgliedstaat nach Arti
kel 58 Absatz 1 des Abkommens die 
Befugnis behält, auf diese Staatsange
hörigen sein nationales Einreise-, Auf
enthalts- und Niederlassungsrecht an
zuwenden. 

(vgl. Randnr. 28, Tenor 1) 
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2. Artikel 45 Absatz 3 des Assoziierungs
abkommens Gemeinschaften/Tschechi
sche Republik, der den Mitgliedstaaten 
verbietet, tschechische Staatsange
hörige aufgrund ihrer Staatsangehörig
keit bei der Niederlassung dis
kriminierend zu behandeln, stellt für 
den Geltungsbereich dieses Ab
kommens einen klaren und unbe
dingten Grundsatz auf, der vom natio
nalen Gericht angewandt werden und 
deshalb die Rechtslage von Privaten 
regeln kann. Die unmittelbare Wir
kung, die dieser Bestimmung somit 
zukommt, bedeutet, dass tschechische 
Staatsangehörige, die sie für sich in 
Anspruch nehmen, das Recht haben, 
sich vor den Gerichten des Aufnahme
mitgliedstaats auf sie zu berufen, auch 
wenn dieser Mitgliedstaat nach Arti
kel 59 Absatz 1 des Abkommens die 
Befugnis behält, auf diese Staatsange
hörigen sein nationales Einreise-, Auf
enthalts- und Niederlassungsrecht an
zuwenden. 

(vgl. Randnr. 28, Tenor 1) 

3. Das Niederlassungsrecht im Sinne des 
Artikels 44 Absatz 3 des Assoziie
rungsabkommens Gemeinschaften/Po
len setzt voraus, dass den polnischen 
Staatsangehörigen, die gewerbliche, 
kaufmännische, handwerkliche und 
freiberufliche Tätigkeiten in einem 
Mitgliedstaat ausüben wollen, als Ne
benrechte ein Einreise- und ein Auf
enthaltsrecht zuerkannt werden. Je

doch ergibt sich aus Artikel 58 Ab
satz 1 des Abkommens, dass das Ein
reise- und das Aufenthaltsrecht keine 
absoluten Rechte sind, da ihre Aus
übung gegebenenfalls durch die Vor
schriften des Aufnahmemitgliedstaats 
über die Einreise, den Aufenthalt und 
die Niederlassung der polnischen 
Staatsangehörigen beschränkt werden 
kann. 

(vgl. Randnr. 28, Tenor 2) 

4. Das Niederlassungsrecht im Sinne des 
Artikels 45 Absatz 3 des Assoziie
rungsabkommens Gemeinschaften/ 
Tschechische Republik setzt voraus, 
dass den tschechischen Staatsange
hörigen, die gewerbliche, kauf
männische, handwerkliche und freibe
rufliche Tätigkeiten in einem Mitglied
staat ausüben wollen, als Nebenrechte 
ein Einreise- und ein Aufenthaltsrecht 
zuerkannt werden. Jedoch ergibt sich 
aus Artikel 59 Absatz 1 des Ab
kommens, dass das Einreise- und das 
Aufenthaltsrecht keine absoluten 
Rechte sind, da ihre Ausübung gege
benenfalls durch die Vorschriften des 
Aufnahmemitgliedstaats über die Ein
reise, den Aufenthalt und die Nieder
lassung der tschechischen Staatsange
hörigen beschränkt werden kann. 

(vgl. Randnr. 28, Tenor 2) 
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5. Artikel 44 Absatz 3 des Assoziierungs
abkommens Gemeinschaften/Polen, 
der den Mitgliedstaaten verbietet, pol
nische Staatsangehörige aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit bei der Nieder
lassung diskriminierend zu behandeln, 
in Verbindung mit Artikel 58 Absatz 1 
dieses Abkommens, wonach der Auf
nahmemitgliedstaat sein nationales 
Recht über Einreise, Aufenthalt und 
Niederlassung anwenden darf, sofern 
er dies nicht in einer Weise tut, die 
polnischen Staatsangehörigen die Aus
übung der ihnen in Artikel 44 Absatz 3 
eingeräumten Rechte unmöglich macht 
oder übermäßig erschwert, steht 
grundsätzlich einer nationalen Re
gelung vorheriger Kontrolle nicht ent
gegen, nach der die Erteilung einer 
Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung 
durch die Zuwanderungsbehörden 
voraussetzt, dass der Antragsteller 
nachweist, dass er wirklich die Absicht 
hat, eine selbständige Tätigkeit aufzu
nehmen, ohne gleichzeitig eine un
selbständige Beschäftigung auszuüben 
oder auf öffentliche Mittel zurück
zugreifen, und dass er von Anfang an 
über ausreichende finanzielle Mittel 
verfügt und vernünftige Erfolgsaus
sichten hat. 

(vgl. Randnr. 31, Tenor 3) 

6. Artikel 45 Absatz 3 des Assoziierungs
abkommens Gemeinschaften/Tschechi
sche Republik, der den Mitgliedstaaten 
verbietet, tschechische Staatsange
hörige aufgrund ihrer Staatsangehörig

keit bei der Niederlassung dis
kriminierend zu behandeln, in Verbin
dung mit Artikel 59 Absatz 1 dieses 
Abkommens, wonach der Aufnahme
mitgliedstaat sein nationales Recht 
über Einreise, Aufenthalt und Nieder
lassung anwenden darf, sofern er dies 
nicht in einer Weise tut, die tschechi
schen Staatsangehörigen die Ausübung 
der ihnen in Artikel 45 Absatz 3 ein
geräumten Rechte unmöglich macht 
oder übermäßig erschwert, steht 
grundsätzlich einer nationalen Re
gelung vorheriger Kontrolle nicht ent
gegen, nach der die Erteilung einer 
Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung 
durch die Zuwanderungsbehörden 
voraussetzt, dass der Antragsteller 
nachweist, dass er wirklich die Absicht 
hat, eine selbständige Tätigkeit aufzu
nehmen, ohne gleichzeitig eine un
selbständige Beschäftigung auszuüben 
oder auf öffentliche Mittel zurück
zugreifen, und dass er von Anfang an 
über ausreichende finanzielle Mittel 
verfügt und vernünftige Erfolgsaus
sichten hat. 

(vgl. Randnr. 31, Tenor 3) 

7. Artikel 44 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer 
i des Assoziierungsabkommens Ge
meinschaften/Polen ist dahin aus
zulegen, dass der in diesen Be
stimmungen verwendete Begriff „selb
ständige Erwerbstätigkeiten" die glei
che Bedeutung und Tragweite hat wie 
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der Begriff „selbständige Erwerbs
tätigkeiten" in Artikel 52 EG-Vertrag 
(nach Änderung jetzt Artikel 43 EG). 

Aus dem Kontext und der Zielsetzung 
dieses Abkommens ergibt sich nämlich 
kein Anhaltspunkt dafür, dass es dem 
Begriff „selbständige Erwerbs
tätigkeiten" eine andere als die ge
wöhnliche Bedeutung beimessen woll
te, nach der es sich dabei um Er
werbstätigkeiten handelt, die jemand 
nicht im Rahmen eines Unter
ordnungsverhältnisses in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen und das Entgelt 
und in eigener Verantwortung ausübt. 

(vgl. Randnrn. 37, 50, Tenor 4) 

8. Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer 
i des Assoziierungsabkommens Ge
meinschaften/Tschechische Republik 
ist dahin auszulegen, dass der in diesen 
Bestimmungen verwendete Begriff 
„selbständige Erwerbstätigkeiten" die 
gleiche Bedeutung und Tragweite hat 
wie der Begriff „selbständige Erwerbs
tätigkeiten" in Artikel 52 EG-Vertrag 
(nach Änderung jetzt Artikel 43 EG). 

Aus dem Kontext und der Zielsetzung 
dieses Abkommens ergibt sich nämlich 

kein Anhaltspunkt dafür, dass es dem 
Begriff „selbständige Erwerbs
tätigkeiten" eine andere als die ge
wöhnliche Bedeutung beimessen woll
te, nach der es sich dabei um Er
werbstätigkeiten handelt, die jemand 
nicht im Rahmen eines Unter
ordnungsverhältnisses in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen und das Entgelt 
und in eigener Verantwortung ausübt. 

(vgl. Randnrn. 37, 50, Tenor 4) 

9. Verhaltensweisen, die ein Mitgliedstaat 
bei seinen eigenen Angehörigen hin
nimmt, können nicht im Kontext des 
Assoziierungsabkommens Gemein
schaften/Polen als tatsächliche Gefähr
dung der öffentlichen Ordnung ange
sehen werden. 

Die Anwendbarkeit der in Artikel 53 
dieses Abkommens vorgesehenen Ab
weichung aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung hängt somit in Bezug auf die 
polnischen Staatsangehörigen, die im 
Gebiet des Aufnahmemitgliedstaats ei
ne selbständige Tätigkeit im Sinne des 
Abkommens ausüben wollen, von der 
Voraussetzung ab, dass dieser Staat 
wirksame Maßnahmen ergriffen hat, 
um derartige Tätigkeiten, die von sei
nen eigenen Angehörigen ausgeübt 
werden, ebenfalls zu kontrollieren und 
zu bekämpfen. 

(vgl. Randnr. 61) 
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10. Verhaltensweisen, die ein Mitgliedstaat 
bei seinen eigenen Angehörigen hin
nimmt, können nicht im Kontext des 
Assoziierungsabkommens Gemein
schaften/Tschechische Republik als 
tatsächliche Gefährdung der öffentli
chen Ordnung angesehen werden. 

Die Anwendbarkeit der in Artikel 54 
dieses Abkommens vorgesehenen Ab
weichung aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung hängt somit in Bezug auf die 
tschechischen Staatsangehörigen, die 
im Gebiet des Aufnahmemitgliedstaats 
eine selbständige Tätigkeit im Sinne des 
Abkommens ausüben wollen, von der 
Voraussetzung ab, dass dieser Staat 
wirksame Maßnahmen ergriffen hat, 
um derartige Tätigkeiten, die von sei
nen eigenen Angehörigen ausgeübt 
werden, ebenfalls zu kontrollieren und 
zu bekämpfen. 

(vgl. Randnr. 61) 

11. Artikel 44 des Assoziierungsab
kommens Gemeinschaften/Polen, der 
Regelungen über das Niederlassungs
recht enthält, ist dahin auszulegen, dass 
die Prostitution unter die selbständig 
ausgeübten Erwerbstätigkeiten im Sin
ne dieses Artikels fällt, wenn nachge
wiesen ist, dass der Dienstleistende sie 
wie folgt ausübt: 

— nicht im Rahmen eines Unter
ordnungsverhältnisses in Bezug auf 

die Wahl dieser Tätigkeit, die Ar
beitsbedingungen und das Entgelt, 

— in eigener Verantwortung und 

— gegen ein Entgelt, das ihm voll
ständig und unmittelbar gezahlt 
wird. 

Das nationale Gericht hat in jedem 
Einzelfall anhand der ihm vorgelegten 
Beweiselemente zu prüfen, ob diese 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(vgl. Randnr. 71, Tenor 5) 

12. Artikel 45 des Assoziierungsab
kommens Gemeinschaften/Tschechi
sche Republik, der Regelungen über 
das Niederlassungsrecht enthält, ist 
dahin auszulegen, dass die Prostitution 
unter die selbständig ausgeübten Er
werbstätigkeiten im Sinne dieses Arti-
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kels fällt, wenn nachgewiesen ist, dass 
der Dienstleistende sie wie folgt ausübt: 

— nicht im Rahmen eines Unter
ordnungsverhältnisses in Bezug auf 
die Wahl dieser Tätigkeit, die Ar
beitsbedingungen und das Entgelt, 

— in eigener Verantwortung und 

— gegen ein Entgelt, das ihm voll
ständig und unmittelbar gezahlt 
wird. 

Das nationale Gericht hat in jedem 
Einzelfall anhand der ihm vorgelegten 
Beweiselemente zu prüfen, ob diese 
Voraussetzungen 'erfüllt sind. 

(vgl. Randnr. 71, Tenor 5) 
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